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BEKANNTMACHUNG

	 Jahrgang 47	 Mittwoch, 29. Januar 2025	 Nr. 5

Redaktionsschluss jeweils Donnerstag, 900 Uhr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marktratssitzung am 11. Februar 2025, 19:00 Uhr 

 
Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Windorf findet  
am Dienstag, 11. Februar 2025 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Windorf statt. 
 

Die Bekanntmachung/Tagesordnung der öffentlichen Sitzung ist ab 4. Februar 2025 an 
der Amtstafel am Rathaus veröffentlicht.  
Ebenso zu finden auf unserer Homepage www.markt-windorf.de unter 
„Aktuelles/Marktratssitzung“. 

 
 

 
Info zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 

 
Auf die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025, an der Amtstafel ausgehängt 
am 27.01.2025, wird nachrichtlich hingewiesen. 

 
- WICHTIGER HINWEIS -  

Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist bereits möglich. 

Sie können diese auch über unsere Homepage im  
Rathaus Service Portal unter der Kategorie Wahlen → Internetwahlschein  

beantragen. 
 

Die Ausstellung von Briefwahlunterlagen kann erst erfolgen, sobald den 
Gemeinden die Stimmzettel zur Bundestagswahl vorliegen - dies wird 

frühestens ab Mitte der KW 6 der Fall sein. 
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EDV-Umstellung im Rathaus  

 
Aufgrund einer  EDV-Umstellung  im Rathaus kann es am 

 Donnerstag, 30. Januar 2025  
zu div. Einschränkung im Dienstbetrieb kommen. 

 

Wir bitten um Verständnis. 
 

Markt Windorf 

 

 

!! Wichtiger Hinweis !! 
 

Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
 
Der Markt Windorf weist auf die Möglichkeit hin, Anträge im Rahmen der Richtlinie zur Förderung 
der Jungendarbeit zu stellen. In Frage kommt hier vor allem die Grundförderung der Jugendarbeit. 
Dabei erhält die Jugendgruppe/Verein 40 € als Pauschale und pro jugendliches aktives Mitglied           
3 €, höchstens 300 €.  
Laut Auskunft des Kreisjugendrings Passau gilt der Begriff „Jugendlicher“ bis einschl. 26 Jahre. 
Antragsberechtigt sind Jugendgruppen und Vereine, die Jugendarbeit betreiben. Anträge sind 
beim Markt Windorf, Rathaus Zimmer 3 erhältlich und bis 01.06.2025 abzugeben. 
 

Markt Windorf  
 

 
 

Hinweis zu militärischen Übungen 
 
Das Marktgemeindegebiet gehört zum möglichen Übungsraum folgender militärischer Übung: 
 

   Übungsart            Freilaufende Kompanieübung, Schwerpunkt Spähaufklärung 
   Übungsraum        u. a. Markt Windorf  
   Zeitraum:             von 03.02.2025 bis 07.02.2025 
 

Es wird grundsätzlich darum gebeten, sich von der übenden Truppe fernzuhalten. Darüber hinaus 
wird darauf hingewiesen, dass von versehentlich zurückgelassenen Ausrüstungsgegenständen 
möglicherweise Verletzungsgefahr ausgeht. 
 

Munition oder Sprengkörper dürfen wegen der Unfallgefahr nicht berührt werden. 
 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der Bundeswehr selbst oder der nächsten Polizei-
dienststelle mitzuteilen. Auf die Strafbarkeit des Auflesens von Spreng- oder Kampfmitteln und 
Munition wird hingewiesen. 
 

Sollte es in irgendeiner Weise zu Schäden kommen, erteilt der Markt Windorf nähere Auskünfte zur 
Übung und nimmt gegebenenfalls Anträge auf Ersatzleistungen von Manöverschäden entgegen. 
 
Markt Windorf 
Ordnungsamt 
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Infobrief Fachstelle Senioren 
 

Gut informiert älter werden im Landkreis Passau  
 

Infobrief 1/2025 
 

Termine 
01.02.2025 
15.02.2025 
14.00 – 17.00 Uhr 

Reparatur-Cafe 
Aidenbach 
 

Reparatur-Cafe Aidenbach, 
Ludwigstr.6, 94501 Aidenbach 
 

Nähere Informationen zum Reparatur-Cafe erhalten Sie bei den Seniorenbeauftragten Heidy und 
Dieter Rabs, Gemeinde Aldersbach, Tel. 08543/624245 
Das Reparatur-Cafe ist immer am 1. und 3. Samstag eines Monats geöffnet. 
 
05.02.2025 
14.00 – 15.00 Uhr 
Jeden Mittwoch 
 

Seniorengymnastik 
Aldersbach 

Kultur- und Begegnungszentrum 
Aldersbach, Freiherr-von-Aretin-Platz 
4, 94501 Aldersbach 
 

Die Gymnastikstunden finden jeden Mittwoch statt. 
Für nähere Informationen zur Seniorengymnastik können Sie gerne die Seniorenbeauftragten von 
Aldersbach, Heidy und Dieter Rabs, Tel. 08543/624245 oder rabsohio@t-online.de kontaktieren. 

 
05.02.2025 
Ab 10.00 Uhr 
Jeden Mittwoch 
 

Offener generationsübergreifender 
Mittwoch’s Treff  
 

Klosterbäckerei Karlstetter Pocking 
Klosterstr.9, 94060 Pocking 

Einladung zum Offenen generationsübergreifenden Mittwochstreff 
Jeden Mittwoch treffen wir uns in der Klosterbäckerei Karlstetter zum geselligen Austausch, zum 
Spaß, um das Miteinander zu stärken, Ideen aufzugreifen und in die Tat umzusetzen. 
Es sind ALLE jeden Alters herzlich willkommen, bei uns treffen sich Jung, Junggebliebene und Ältere, 
Alleinstehende, Familien, Hiesige und Zugezogene, unser Treff ist GRENZENLOS. 
Infos dazu gibt’s von Gerlinde Kaupa Tel. 0160 8330822 oder per Mail kaupa@t-online.de 
 
06.02.2025 
10.00 Uhr 
Jeden Donnerstag 

Nordic Walking Aldersbach 
für SeniorInnen 
 

Orangerie Aldersbach, 
Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach 
 

 
Nordic Walking findet jeden Donnerstag statt. 
Für nähere Informationen können Sie gerne die Seniorenbeauftragten Heidy und Dieter Rabs, Tel. 
08543/624245 oder Email: rabsohio@t-online.de kontaktieren. 
 
06.02.2025 
Jeden Donnerstag 
15.00 – 16.30 Uhr 
 

Tanz mit, bleib fit – Tanzvergnügen 
60plus 

 

Salzweg, Vereinsheim d. 
Trachtenvereins, Passauer Str. 13a 

 

Tanzen hält den Körper fit, stärkt die Seele und steigert die Lebensqualität. Frauen und Männer, die 
Freude an Bewegung und Lust haben, Neues zu lernen sind herzlich 
willkommen. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die 
Teilnahme ist auch als Einzelperson möglich (keine klassischen 
Paartänze).Mitzubringen sind Getränke und bequeme Schuhe. 

Referentin Ulrike König Kosten 5 Euro pro Termin  Anmeldung wegen 
begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich unter 08501/914422 oder koenig-ulrike@gmx.de  
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06.02.2025 
16.00- 18.00 Uhr 
Jeden Donnerstag 

Digitreff Pocking Das Pockinger,  
Am Stadtplatz 2, 94060 Pocking 

Online sein ermöglicht mehr gesellschaftliche Teilnahme und Unabhängigkeit, deshalb ist digitale 
Teilhabe in vielen Bereichen für Bürger und Bürgerinnen jeden Alters eine Bereicherung. 
Unterhaltung im Netz, Bankgeschäfte online und mobil, Gesundheit im Netz, bestellen und bezahlen, 
Fahrkarten buchen und vieles mehr, bis hin zur Sicherheit im Netz, ist viel möglich und hilfreich. 
Ob Fragen zu Handy, Tablet oder Computer, es stehen erfahrene Damen und Herren zur Verfügung 
die Antworten geben können. 
Anmeldung notwendig Kaupa Tel. 0160 8330822 oder Mail kaupa@t-online.de  

 
06.02.2025 
10.00 – 11.00 Uhr 

Fit werden, fit bleiben! 
Bewegung mit Musik 

Das Pockinger,  
Am Stadtplatz 2, 94060 Pocking 

 
Gemeinsam aktiv sein, Gesundheit fördern und fit bleiben, jeden Donnerstag 
Infos dazu gibt’s von Gerlinde Kaupa Tel. 0160 8330822 oder per Mail kaupa@t-online.de 

  
06.02.2025 
14.00 – 15.30 Uhr 

Fröhliche Runde 
Im lockeren Rahmen die 
Freizeit verbringen 

Das Pockinger,  
Am Stadtplatz 2, 94060 Pocking 

 
Im lockeren Rahmen die Freizeit verbringen, Kontakte knüpfen, Ideen für Betätigungen sammeln und 
Tipps erhalten, jeden Donnerstag. 
Infos dazu gibt’s von Gerlinde Kaupa Tel. 0160 8330822 oder per Mail kaupa@t-online.de 

 
11.02.2025 
15.00 Uhr 

Geführter 
Spaziergang in 
Aldersbach 

Orangerie Aldersbach, 
Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach 
 

 
Für nähere Informationen zum geführten Spaziergang für Senioren in Aldersbach können Sie gerne 
die Seniorenbeauftragten Heidy und Dieter Rabs, Tel. 08543/624245 oder Email: rabsohio@t-
online.de kontaktieren.  
 
12.02.2025 
15.00 – 16.30 Uhr 

Vortrag „Bei einem Schlaganfall zählt 
jede Minute“ 

 

Pfarrheim Hutthurm, 94116 Hutthurm 
 

Referent Chefarzt Prof. Dr. Tobias Freilinger und Pflegefachkraft/Medizinpädagogin Silvia Meier vom 
Klinikum Passau; Infos Bei Eva Plöchinger, Seniorenbeauftragte Hutthurm, Tel. 08505/2083 oder 
e.giermindl@t-online.de 

 
27.02.2025 
Einlass: 15.30 
Beginn 16.00 Uhr 

Faschingskonzert mit Christiane Öttl Aula Schule Hutthurm 

 
Infos Bei Eva Plöchinger, Seniorenbeauftragte Hutthurm, Tel. 08505/2083 oder e.giermindl@t-
online.de 

 
Kontakt 
Landratsamt Passau – Fachstelle Senioren 
Daniela Schalinski 
Domplatz 11, 94032 Passau 
Wichtig: Neue Telefonnummer der 
Fachstelle Senioren: 0851/397-2318! 
daniela.schalinski@landkreis-
passau.de 
www.landkreis-passau.de 
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Abwasserabgabengesetzes – Kleineinleiterabgabe  
 
Gemäß § 1 Abs. 1 AbwAG ist für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer oder die Versickerung in 
den Untergrund eine Abwasserabgabe zu entrichten. Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 AbwAG in Verbindung mit Art. 
8 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) sind die 
Gemeinden anstelle der sogenannten Kleineinleiter abgabepflichtig. Die Gemeinden können jedoch zum 
Ausgleich für die ihnen entstehenden Aufwendungen von den Grundstückseigentümern oder ähnlich zur 
Nutzung eines Grund-stückes dinglich Berechtigten, auf deren Grundstück das Abwasser anfällt oder von 
den Abwassereinleitern eine Kommunalabgabe nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) erheben (Art. 8 
Abs. 3 Satz 1 BayAbwAG; Art 2 KAG). 
Hiervon macht der Markt Windorf mit Satzung zur Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der 
Abwasserabgabe Gebrauch. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 1 BayAbwAG bleiben Kleineinleitungen von Schmutzwasser aus Haushaltungen und 
ähnlichem Schmutzwasser abgabefrei, wenn  
 

1. es in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird und  
 

2. der Schlamm einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zugeführt oder nach Abfallrecht 
beseitigt oder verwertet oder nach Maßgabe der Klärschlammverordnung in der jeweils gültigen Fassung 
verwertet wird.  
 
Hierzu ist der Gemeinde eine Bestätigung vorzulegen. 
 

 
Gemäß Art 7 Abs. 2 BayAbwAG bleiben bei der Berechnung oder Schätzung der Zahl der nicht an die 
Kanalisation angeschlossenen Einwohner die Einwohner unberücksichtigt, deren Abwasser anderweitig 
rechtmäßig einer öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird, (Diese Voraussetzung für die Abgabefreiheit 
ist gegeben, wenn das gesamte Abwasser durch ein privates Abfuhrunternehmen aufgrund Vereinbarung 
oder Satzung mit dem Träger einer öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird.) oder deren Abwasser 
gemäß § 2 Abs. 2 AbwAG im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung in den Untergrund verbracht wird. 
 
Eine Entsorgung nach Abfallrecht kann z.B. über eine Abfalldeponie oder über Abfallverbrennung 
geschehen. Eine Verwertung des Fäkalschlammes in der Landwirtschaft ist dagegen keine Entsorgung 
nach Abfallrecht und bewirkt insoweit keine Abgabebefreiung. 
 
War früher eine Entsorgung des Klärschlammes im Jahres- oder Zweijahresrhythmus vorgeschrieben, 
wurde nunmehr auf eine bedarfsgerechte Entsorgung des Klärschlammes umgestellt. 
 
Im Rahmen der Wartung ist bei Kleinkläranlagen über Schlammspiegelmessungen die Füllung des 
Schlammspeichers festzustellen und rechtzeitig vor Überschreitung der maximal zulässigen Füllung des 
Nutzungsvolumens (50 % bei Mehrkammergruben, 70 % bei Einkammergruben) sind diese ordnungs-
gemäß zu entschlammen bzw. zu leeren. 
Auf den Wasserrechtsbescheid für die Abwassereinleitung aus Ihrer Kleinkläranlage wird verwiesen. 
 
Die Abgabepflicht ist jährlich neu zu überprüfen. 
Die Überprüfung der Befreiungstatbestände erfolgte zuletzt anhand eines Fragebogens für den Vollzug der 
Abwasserabgabengesetze am 29.01.2008.  
 
Hinweis zur Ermittlung der Einwohnerzahlen: 
 
Da sich die Verhältnisse, die für die Erhebung der Kleineinleiterabgabe maßgeblich sind, im Laufe eines 
Jahres ändern, wird in Art. 7 Abs. 3 BayAbwAG der 30. Juni des Kalenderjahres/Veranlagungsjahres als 
Stichtag bestimmt. 
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Diese Stichtagregelung bewirkt, dass die an diesem Tag gegebenen Verhältnisse für die Ermittlung der 
Bewohner eines Anwesens maßgeblich sind. Als Einwohner ist jede in der Gemeinde gemeldete Person zu 
berücksichtigen, unabhängig, ob sie mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet ist. 
 
 
Wir bitten Sie daher, dem Markt Windorf bis 7. März 2025 
 
 mitzuteilen, falls sich Änderungen in Ihren Angaben gegenüber dem vergangenen Jahr ergeben 

haben (z.B. Neubau oder Nachrüstung von Kleinkläranlagen oder Beendigung einer aktiven 
Landwirtschaft)  

 Nachweise der letzten Fäkalschlammbeseitigung (Entsorgungsnachweis) 
 Untersuchungsberichte gemäß Klärschlammverordnung 
 Schlammspiegelmessungen 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Befreiungstatbestände ohne die Vorlage der entsprechenden 
Nachweise nicht anerkannt werden können und eine Veranlagung nach Aktenlage erfolgt. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen das Bauamt des Marktes Windorf gerne zur Verfügung. 
 
Markt Windorf 
Bauamt 
 
 
 
 
 

 

SCHULNACHRICHTEN
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Gottesdienstordnung der Pfarrei Otterskirchen v. 01.02.- 08.02.2025 

 
Samstag 01.02. Vorabendgottesdienst– Darstellung des Herrn - Lichtmess 
16.00 Uhr  Pfarrgottesdienst für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei 
  Heiliges Amt von 

Geschwister Rodler, Ratzenleiten für Mama zum 10. Sterbetag 
Theatergruppe Otterskirchen für Josef Hauzenberger 
Fam. Bürgermeister, Antholling für Inge Himsl                                       L: Kapfhammer U. 
Gisela Bauer für Mama zum Geburtstag und Franz zum Sterbetag 
Karl und Roswitha Kühberger für Josef Fuchsgruber 
Hans und Erna Rodler für Michael Wagner  

 
  

mit Blasius-Segen und Lichtmess-Kerzenspende-Aktion 
    
Dienstag 04.02. Abendgottesdienst - Hl. Rabanus Maurus, Bischof 
18.30 Uhr   Heilige Messe von  

Renate Kiendlbacher für Schwiegervater zum Geburtstag und Schwager zum Sterbetag 
Alois und Jutta Höltl für Rosi Wieninger 
Karl und Irmgard Buchbauer für Cousine Rosa Bauer 
Anita Deggendorfer mit Fam. für Eltern zum Geburtstag 
Fam. Ludwig Wieninger für Maria Stadler 

 
Samstag 08.02. Vorabendgottesdienst zum 5. Sonntag im Jahreskreis 
16.00 Uhr   Heiliges Amt von  

Josef und Elfriede Rodler für beide Väter zum Sterbetag 
Josef und Johann Buchbauer für Alois Eineder 
Michael Renholzberger für Onkel Hans Graf                                                    L: Wagner J.  
von den Geschwistern Hauzenberger für Onkel Pepi Hauzenberger 
Michael und Gerda Kriegl für Andreas Mehltretter 
Alois Sterner, Hacklsdorf für Katharina Sterner 

 
  In diesem Gottesdienst werden die diesjährigen Firmlinge vorgestellt. 
 

                
Gottesdienstordnung der Pfarrei Rathsmannsdorf vom 02.02. – 09.02.2025 

 
Sonntag,  2.2.   4. Sonntag im Jahreskreis – Darstellung des Herrn - Lichtmess 
9:30 Uhr   Heiliges Amt von 

Fam. Schuh und Donaubauer für beiderseits Eltern und verstorbene Angehörige 
Fam. Franz und Alexandra Seidl für beiderseits verstorbene Angehörige 
Christa und Franz Schosser für lieben Verstorbenen Erich Rossa 
Fam. Lösl für Erich Rossa 
Fam. Sebastian für Anna Memminger zum Sterbetag 

 
mit Blasius-Segen und Lichtmess-Kerzenspende-Aktion 

   
  
Mittwoch,  5.2.   Abendgottesdienst - Hl. Agatha 
18:30 Uhr   Heiliges Amt von 

Geschwister Kühberger für Mutter zum Sterbetag  
Fam. Maria Heindl für Mutter, Schwiegermutter und Oma zum Sterbetag 
Maria Heindl für Cousin Josef Wallner, Darmstadt 
Fam. Josef Lechner, Uttigkofen für Georg Dagn 
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Sonntag,  9.2.   5. Sonntag im Jahreskreis 
9:30 Uhr   Pfarrgottesdienst für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei 
  Heiliges Amt von  

Fam. Annemarie Seidl für Vater und Schwiegervater zum Sterbetag 
Johann und Maria Endl, Dentberg für Erich Rossa 
Gerhard Kiesewetter mit Fam. für Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma zum                         
1. Sterbetag 
Christa und Richard Ragaller für Berta Kiesewetter 

 
  In diesem Gottesdienst werden die diesjährigen Firmlinge vorgestellt. 
  
 Ewiges Licht stiftet: ungenannt 
 
 Am Montag, 3.2.25 findet ab 13.30 Uhr wieder ein Seniorennachmittag im                   

Landgasthof Penn statt. Herzliche Einladung an alle Seniorinnen und Senioren. 
  
 

Gottesdienstordnung der Pfarrei Windorf vom 01.02. – 08.02.2025 
 
Samstag,  1.2.   Vorabendgottesdienst – Darstellung des Herrn - Lichtmess 
17:30 Uhr   Heiliges Amt von 

Fam. Maria Riesinger für Ehemann, Vater und Opa zum Sterbetag 
Gunda Eisenreich mit Fam. für Ehemann, Vater und Opa Josef Eisenreich zum 85. Geburtstag 

  Fam. Theresia Eisenreich für Ehemann und Vater zum 90. Geburtstag 
Rosmarie und Franz Kapfhammer, Stampfing für Erika Muthig 
Alois und Birgit Müller für Gertraud Bernkopf 

 
   

 
Donnerstag,  6.2.   Abendgottesdienst - Hl. Paul Miki und Gefährten 
18:30 Uhr   Heiliges Amt von 

Johanna Wagner für lieben Ehemann, Vater, Schwiegervater und Opa Max Wagner zum Sterbetag   
und für verstorbene Angehörige 
Fam. Jakob Kriegl für Veronika Schweikl 
Maria Riesinger, Stelza für Veronika Schweikl 
Fannerl Müller für Gertraud Bernkopf 
Fam. Martin Schrimpf für Nachbarin Gertraud Bernkopf 

 
Samstag,  8.2.   Vorabendgottesdienst zum 5. Sonntag im Jahreskreis 
17:30 Uhr   Heiliges Amt von  

Geschwister Kapfhammer für Schwester Maria-Luise, für Vater zum Sterbetag und für Mutter                 
zum Geburtstag 
Firma Fliesen Lang für Rainer Käser zum 20. Todestag 
Josef Bernkopf und Marion Donaubauer für Fritz Urner 
Günther Lorenz für guten Nachbar Fritz Urner 

 
  In diesem Gottesdienst werden die diesjährigen Firmlinge vorgestellt. 
 
Freitag,  07.02.    10:00 Uhr – Gottesdienst im Seniorenheim 
 
Sonntag,   02.02.    11.00 Uhr – Taufe Benedikt Frank 
 
 
 
 

mit Blasius-Segen und Lichtmess-Kerzenspende-Aktion 
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Liebe Pfarrangehörige der Pfarreien Rathsmannsdorf und Windorf! 
 
Ab Februar 2025 gibt es neue Öffnungszeiten für die Pfarrbüros in Windorf und Rathsmannsdorf. 
 
Windorf:                 nur noch jeden ersten Montag eines Monats von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr 
Rathsmannsdorf:   nur noch jeden ersten Montag eines Monats von 15.00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
Es gibt mehrere Gründe, die die Kirchenverwaltungen der Pfarreien zu diesem Schritt bewegt haben. 
Es müssten für jedes Büro neue technische Ausstattungen samt Computer angeschafft werden. 
Zudem sind auch die Eingaben von Hl. Ämtern und Hl. Messen rückläufig und die Büroöffnungszeiten 
werden wenig bis gar nicht in Anspruch genommen. 
 
Selbstverständlich können Sie auch in Zukunft Messintentionen eingeben! 
 
       Sie haben folgende Möglichkeiten: 

- vor und nach den Gottesdiensten in den Sakristeien 
 

- Einwurf eines Kuverts mit genauen Angaben in den Kirchensammlungen; 
dazu liegen ab Februar eigene Kuverts in der Kirche aus, die Sie nur noch auszufüllen brauchen 
 

- telefonisch im Pfarrverbandsbüro Otterskirchen, Tel. Nr. 08546/743 
Frau Kanamüller ist zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar: 
Montag von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und an den Montagen, an denen die Büros in Rathsmannsdorf und Windorf geschlossen sind,                     
auch von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

- per Mail an folgende Adresse: pfarramt.otterskirchen@bistum-passau.de 
 
Bei allen seelsorglichen Angelegenheiten und Anfragen (z. B. Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten)  
können Sie sich ebenfalls per Mail oder Telefon an das Pfarrverbandsbüro Otterskirchen wenden. 
 
Die Kirchenverwaltungen von Windorf und Rathsmannsdorf hoffen, Sie haben Verständnis für diese  
Entscheidung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN
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Suche 
 

Zuverlässige Rentnerin sucht dringend 
Sacherl mit Stellplätzen für Campinganhänger und Planwagen 

mit Tierhaltung für Hühner und Katzen  
oder Erdgeschoss-Wohnung mit Garten (Randlage) 

 
Telefon 0152 37241180 

 
 

 
 

Zu vermieten 
Wohnung in Otterskirchen ab sofort zu vermieten: 1. Stock, 100 qm, mit 1 

Garage. Bei Interesse bitte anrufen unter der Telefonnummer: 08546/911857 
 

 
 

 

PRIVAT- UND GESCHÄFTSNACHRICHTEN
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Mitteilung der Redaktion – Anzeigenschluss für Ausgabe KW 06/2025 
 

 

Donnerstag, 30. Januar 2025 / 09:00 Uhr 
 

 


